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Digitales Visum durch gesetzliche Vertretungen im Bildungsbericht 

Als Nachwuchsbetreuer/-innen oder Praxisausbildner/-innen können Sie die gesetzlichen Vertreter 

der Lernenden einladen, einen besprochenen Bildungsbericht einzusehen und die Einsichtnahme zu 

bestätigen. 

Erfassung der gesetzlichen Vertreter 

Zunächst erfassen Sie auf den Stammdaten des Lernenden die gesetzlichen Vertreter des Lernenden. 

Hierzu wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus der Lernendenstammdaten und fügen im Abschnitt 

«Gesetzliche Vertretung» über «Hinzufügen» einen gesetzlichen Vertreter hinzu. 

 

 

Die gesetzliche Vertretung umfasst Angaben zu Anrede, E-Mail, Vorname und Name (obligatorische 

Felder) sowie optional die Telefonnummer und einen Kommentar. 

 

 

 

Es können je Lernende/m maximal 3 gesetzliche Vertreter erfasst werden. 

Gesetzliche Vertreter zur Einsichtnahme einladen 

Als Nachwuchsbetreuer/-innen oder Praxisbildner/-innen können Sie auf Bildungsberichte, welche 

besprochen oder auch bereits durch den/die Lernende/n visiert sind, gesetzliche Vertreter zur 

Einsichtnahme in den Bildungsbericht einladen. Sie öffnen hierzu auf dem Bildungsbericht über 

«Grundinformationen» und «Gesetzliche Vertretung» die Liste der gesetzlichen Vertreter des/der 

Lernenden. 

 



Bedienungshandbuch Berufsbildende     Digitales Visum gesetzliche Vertretung 

© Swiss Learning Hub AG  2 / 4 

 
 

Sie wählen die gesetzlichen Vertreter, die zur Einsichtnahme eingeladen werden sollen und legen das 

Datum fest, bis wann die Einsichtnahme erfolgen soll. Über «Bildungsbericht senden» werden die 

gewählten gesetzlichen Vertreter per E-Mail zur Einsichtnahme in den Bildungsbericht eingeladen. 

 

 

 

In den Grundinformationen wird die Einladung und der Stand der Einsichtnahme aufgeführt. 

 

 

Einsichtnahme und Bestätigung durch die gesetzlichen Vertreter 

Die gesetzlichen Vertreter erhalten eine einmalige E-Mail vom Absender «notifier@time2learn.ch», 

welche Sie um Einsichtnahme in den Bildungsbericht bittet. 
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Klickt der gesetzliche Vertreter auf den Link «Bildungsbericht einsehen», so öffnet sich der 

Bildungsbericht und kann vom gesetzlichen Vertreter zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

Am Ende des Bildungsberichts findet der gesetzliche Vertreter den Knopf «Ich habe den 

Bildungsbericht zur Kenntnis genommen». Durch Klicken auf diesen Button bestätigen er die 

Einsichtnahme in den Bildungsbericht. 
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Status der Bestätigungen der Einsichtnahme durch die gesetzlichen Vertreter 

Als Nachwuchsbetreuer oder Praxisbildner sehen Sie in den Grunddaten der Semesterqualifikation 

im Status-Bereich den Stand der Bestätigungen durch die eingeladenen gesetzlichen Vertreter. Bei 

Status wird dargestellt, wie viele der eingeladenen gesetzlichen Vertreter die Einsichtnahme in den 

Bildungsbericht bestätigt haben. So bedeutet beispielsweise [1/3], dass 1 von 3 eingeladenen 

gesetzlichen Vertretern die Einsichtnahme in den Bildungsbericht bestätigt hat. 

Bei Gesetzliche Vertretung wird aufgelistet, welche gesetzlichen Vertreter eingeladen wurden, welche 

bereits die Einsichtnahme in den Bildungsbericht bestätigt und wann diese Bestätigung erfolgte. 

 

 

Die Anzahl der Bestätigungen der Einsichtnahme durch die gesetzlichen Vertreter wird auch in der 

Liste der Bildungsbericht dargestellt. 

 
 

In der Übersicht der Semesterqualifikation aller Lernenden wird in der Spalte Semester durch ein 

grünes Feld mit Hacken angezeigt, dass gesetzliche Vertreter zur Einsichtnahme in den 

Bildungsbericht eingeladen wurden und diese gesetzlichen Vertreter alle ihre Einsichtnahme in den 

Bildungsbericht bestätigt haben. 

 

 

Anmerkungen 

• Wird ein abgeschlossener Bildungsbericht wieder geöffnet, so ist das Visum durch den Lernenden 

und die gesetzliche Vertretung neu zu setzen. 

• Es kann alternativ weiterhin der Bildungsbericht ausgedruckt und unterschrieben werden. 

• Die Einsichtnahme durch die gesetzlichen Vertreter ist optional, der Bildungsbericht kann auch 

ohne Visum abgeschlossen werden. 


